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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Stadtvertretung Usedom (Entscheidung) 17.06.2026 o)

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung stellt den vom Rechnungsprifungsausschuss und von der
Rechnungsprifung des Amtes Usedom Sid gepriften Jahresabschluss fur das
Stadtebauliche Sondervermdgen der Stadt Usedom zum 31.12.2022 wie folgt fest.

Bilanzsumme 562.774,41 €
Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 1.908,31 €
Jahresergebnis der Finanzrechnung -15.137,89 €

Der Jahresiberschuss der Ergebnisrechnung wird gemafl § 44 GemHVO-Doppik auf neue
Rechnung vorgetragen.

Bisher nicht erteilte Genehmigungen zu Uber- und aufl3erplanméRigen Ausgaben werden
hiermit erteilt.

Sachverhalt

Der Rechnungsprifungsausschuss und die Rechnungsprifung des Amtes Usedom Sid
haben den Jahresabschluss der Stadt Usedom fiir das Stadtebauliche Sondervermdgen zum
31.12.2022 gemal § 3a KPG geprift und in ihren Prifungsberichten und abschlieRenden
Prufungsvermerken zusammengefasst und einen uneingeschrénkten Bestétigungsvermerk
erteilt.

Der Haushaltsausgleich ist gemaR § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegeben.
Der Rechnungsprifungsausschuss des Amtes Usedom Siud hat in seiner Sitzung am

04.05.2026 beschlossen, der Stadtvertretung die Feststellung des Jahresabschlusses des
Stadtebaulichen Sondervermogens der Stadt Usedom zum 31.12.2022 zu empfehlen.

Anlage/n
1 00000 Usedom SSV JAB 2022 (6ffentlich)
Beratungsergebnis
Gesetzl. Zahl T Ausgeschlossen
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung (Mitwirkungsverbot)
Gremium
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Usedom 12




	Beschlussvorschlag
	Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung wird gemäß § 44 GemHVO-Doppik auf neue Rechnung vorgetragen.
	Bisher nicht erteilte Genehmigungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden hiermit erteilt.
	Sachverhalt

	Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegeben.
	Anlage/n


